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Beschlussvorlage 
 
 Vorlagen-Nr.: BV/177/2019-2024 
 Status: öffentlich 

Gremium: Stadtrat 
Sitzungstag: 16.02.2021 
TOP-Nr.: 10 

 
 
 
 

 

eingereicht durch:  
 

Bürgermeister 

 
 

Betreff:  
 

Wesentlichkeitsgrenze für Rückstellungen 

 
 

Beschluss:  
 

Der Stadtrat beschließt die Wesentlichkeitsgrenze entsprechend § 35 Abs. 1 Nr.6e 
KomHVO LSA auf 1.000 € festzusetzen.     
 

 
 

Begründung:  
 

§ 35 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO LSA) schreibt vor, in 
welchen Fällen Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses zu bilden sind. 
Entsprechend § 35 Abs. 1 Nr. 6e KomHVO LSA sind Rückstellungen zu bilden: für 
sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften, 
die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder 
der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag 
wesentlich ist. 
Zur Gewährleistung der Stetigkeit der Jahresabschlüsse hat das 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises im Rahmen der Prüfung des 
Jahresabschlusses 2019 empfohlen, die Wesentlichkeitsgrenze festzulegen und 
die Inventur – und Bewertungsrichtlinie der Stadt dahingehend zu ergänzen. 
   
 

 

Abstimmungsergebnis:     □ beschlossen       □ abgelehnt 

 Ja  Nein  Enth  

 Bef (§33 KVG LSA) 

 
 
Anlagen: 
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